
sichtlich zum 1.4.2007 in Kraft treten wird, soll das Kinder-
geld sowohl bei minderjährigen als auch bei volljährigen
Kindern nicht mehr auf den Barunterhaltsanspruch des Kindes
angerechnet, sondern bedarfsmindernd vorweg abgezogen
werden (RefEntw Ziff. 19, S. 6 und 52 ff.). Damit folgt der
Entwurf der neuen Rechtsprechung des BGH (Urt. v.
26.10.2005, FamRZ 2006, 99) zur Anrechnung des Kinder-
geldes bei volljährigen Kindern und erstreckt sie auch auf den
Unterhaltsanspruch der minderjährigen Kinder.
An dieser Stelle ergibt sich auch ein weiterer Kritikpunkt für
das Werk: Leider ist nicht angegeben, bis zu welchem Zeit-
punkt die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
und der Oberlandesgerichte berücksichtigt worden ist. Die
soeben zitierte Entscheidung des BGH findet sich nicht in
der Kommentierung zu § 1612b BGB, obwohl sie schon
geraume Zeit vor den Veröffentlichungen in den einschlägi-
gen Fachzeitschriften vom BGH bezogen werden konnte. Die
Unterzeichnerin hat auch bei der Kommentierung des
§ 1607 BGB die aktuellen Entscheidungen des BGH vom
8.6.2005 (XII ZR 75/04, FamRZ 2006, 26) und des OLG
Dresden vom 9.11.2005 (21 UF 486/05, FamRZ 2006, 569)
zu den Selbstbehaltssätzen bei der zunehmend wichtiger wer-

denden Großelternhaftung vermisst. Ferner sind nicht alle
aktuellen BGH-Entscheidungen auf der mitgelieferten CD-
ROM enthalten, so z.B. das Urt. v. 11.5.2005, NJW 2005,
3277, zur Anerkennung zusätzlicher privater Altersvorsor-
geaufwendungen beim Berechtigten und Verpflichteten.
Obwohl das am Ende des Buches eingefügte Sachregister mit
25 Druckseiten schon recht ausführlich ist, wäre die Auf-
nahme einiger zentraler Begriffe wie Ehevertrag, Zugewinn-
ausgleich, Versorgungsausgleich mit Unterpunkten zu den
jeweils relevanten Problemen im Zusammenhang mit dem
Unterhaltrecht zur schnelleren Auffindbarkeit der gesuchten
Materie und für einen zielgerichteten Zugang zu den Kom-
mentierungen wünschenswert.
Der neue Kommentar zum Unterhaltsrecht bietet dem Prakti-
ker insgesamt eine schnelle und verständliche Hilfe zur Lö-
sung der häufig komplexen Probleme des derzeit geltenden
Unterhaltsrechts. Im Hinblick auf die kommende grund-
legende Reform des Unterhaltsrechts wird aber eine baldige
Neuauflage unumgänglich sein.

Dr. Regina Bömelburg, Richterin am OLG Köln
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